
87
[ca . 1710 ] A
PROJEKT ZUR EINHEITLICHEN UEBERWACHUNG DER GEWICHTE UND MASSE IM

THURGAU

EA VI 2 , 1784 Art . 441

Bisher habe es im Thurgau eine Vielfalt an Gewichten und Massen

gegeben , deren Ueberprüfung vielfach ausserhalb des Thurgaus habe

vorgenommen werden müssen , so dass vor allem dem einfachen Mann
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dadurch oft unnötige Kosten erwachsen seien.

Daher finde man es als vordringlich , dass - damit der einfache

Mann "sein geschyr , gewicht oder Mass”  nicht mehr ausser Landes über¬

prüfen lassen müsse - in jedem der 8 Quartiere des Thurgaus zwei

"taugliche Männer"  erwählt und vom Landvogteiamt [Oberamt ] bestätigt

und vereidigt würden . Dabei könne bei dem einen "die trukhne , dem

anderen aber die Nasse Facht oder Mäss"  zur Ueberwachung anvertraut

werden.

Doch sei man durchaus nicht der Meinung , "das in dem Landt ein durch¬

gehendes Mäss in trokhnen undt Nassen früchten geüebt , sonder das in Jedem

District des Lands , in welchem bis dahin . . . Costantzer , bischoffzeller , Wei¬

ler [ Wil SG] , steiner [ Stein am Rhein ] oder dergleichen gewohnte Mäss gebraucht

worden , mit selbigen umb Verhüetung erfolgender Confusion darmit fürgefahren

und Continuirt werden solle , Jedoch das der Jenige , deme Vorfällen möchte,

sein geschyr fichten Zu lassen , selbiges anderst nicht als bey einem geschwor-

nen Fichter des Landts fächten Zu lassen obligiert sein solle " .

Bezüglich der Ellen möchte man hingegen im ganzen Lande eine ein¬

heitliche , sei es nun die Konstanzer· oder eine andere Elle , ein¬

führen .

"Alles in dem heiteren Verstandt , dass

1 . die Nasse Facht , so in höltzemen geschyren bestehet , alle Jahr geychtet

werden solle.

2 . die Mass und halb Massen , so von Zinn gemacht , . . . sollen selbige Je Zue

6 Jahren umb früsch erneüweret und gefochten werden.

Z. Fine gleiche bewandtnuss soll es haben mit dem trukhnen Mäss , es wäre dan

sach , dass solches vor gemelten 6 Jahren schadhafft wurde , welchen fahls

ein Jeder solches also baldt fichten Zu lassen schuldig sein solle.

Eine gleiche bewandtnuss solle es haben mit dem gewicht . "

Die Ueberwachung dieser Ordnung könnte man dem Landvogt überlas¬

sen , der seinerseits - je nach Erfordernis - die Landgerichts¬

diener "mit Zue Zug der in Jedem quartier bestelten geschwomen fichteren"

hinzuziehen könnte . Dadurch müsste jeder Betrug aufgedeckt und
die Fehlbaren bestraft werden können.
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